
110 Römische Geschichte.

S°Zerbu? Servius Tullius folgte Lucius Tarquinius Superbus;
nach der Überlieferung war er sein Schwiegersohn, der ihn im Ein-
Verständnis mit seiner Gemahlin Tullia ermordete. Er wird geschildert
als ein Gewaltherrscher, der eine Leibwache hielt, den Adel bedrückte,
die Verfassung aufhob. Zugleich aber fällt unter ihn jedenfalls eine
Ausdehnung der römischen Macht über ßatium.1)

IStom» Eine Erhebung des Adels hat dann das Königtum und zugleich die
etruskische Fremdherrschaft gestürzt; als Führer wird von der Sage
L. Junius Brutus genannt. Den Anlaß soll ein von Sextus,
dem Sohn des Königs, an Lucretia verübter Frevel gegeben haben;

510 als Jahr gilt der Überlieferung 510.

II. Geschichte der römischen Republik 510 — 30,

(Erste Periode der Republik: der Ausgleich der Stande und die
Einigung Italiens unter römischer Herrschaft 510 —266.

Die Vertreibung der Könige hatte im Inneren eine Neuordnung
der Verfassung und die Begründung der Adelsherrschaft zur
Folge; nach außen folgte ihr zunächst ein Niedergang der
Macht Roms, das seine Macht über Latium verlor, ja schwere
Kämpfe um seine Existenz zu führen hatte.

Die neue Verfassung.

§ 82. Die neue Verfassung. Die Verfassung der Republik war
darauf berechnet, die Vereinigung der Gewalt in einer Person zu ver-
hindern, die Beamtenmacht zu schwächen und dem Senat den be-
stimmenden Einfluß zu sichern. Daher wurde die oberste Gewalt unter

Die Konsuln zwei Konsuln geteilt. Jedem von ihnen stand das ius inter-
ceden&amp;amp;i zu, d. h. das Recht, Amtshandlungen des anderen durch seinen
Einspruch zu verhindern; ihre Amtsdauer war einjährig, und nach

* Niederlegung des Amts konnten sie zur Rechenschaft gezogen werden.
Sie besaßen von den bisher dem König zustehenden Rechten den H e e r e s -

1) Ein Beweis dafür scheint der Handelsvertrag zu sein, der nach der
Überlieferung kurz nach dem Sturz der Könige zwischen Rom und Karthago ab-
geschlossen worden ist, und in dem die'Küstenstädte als Rom untertänig bezeichnet
werden; aus ihm würde auch hervorgehen, daß römische Kaufleute damals bereits
an der afrikanischen Küste Handel trieben.


